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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Tecklenburg plant zur Innenentwicklung in Leeden die 5. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr.  „Rose straße“. Auf der Flä he efi de  si h aktuell ei e Kir he so ie klei ere Grü flä he . 
Geplant ist eine zukünftige Wohnnutzung. 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen nach Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) Artenschutzbelange nach einem bundesweit einheitlichen Vorgehen be-

rücksichtigt werden. Für Nordrhein-Westfale  liegt dazu der Leitfade  „Methode ha d u h zur 
Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfale “ or MKULNV 7 . 

Um Beeinträchtigungen von möglicherweise betroffenen Arten einschätzen zu können, wurde das 

Büro BIO-CONSULT (Belm) von dem Planungsbüro Hahm (Osnabrück) mit einer Artenschutzprüfung 

der Stufe I (ASP I) beauftragt. Dazu wurden u.a. auch Informationen bei der Unteren 

Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt eingeholt, die hier berücksichtigt werden. 

Hiermit wird die Artenschutzprüfung Stufe I vorgelegt, die auch das Umfeld des Plangebietes 

einbezieht. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2008 hat der Gesetzgeber 

das deutsche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch 

in der Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang müssen 

die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren 

entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die re htli he Gru dlage dieser arte s hutzre htli he  Pote ziala alyse ildet das 
Bu des aturs hutzgesetz – BNatS hG – o  9. Juli 9 [BGBl. I S. ], das zuletzt a  . Ju i 

 geä dert orde  ist. Der Arte s hutz ist i  de  Besti u ge  der §§  u d  BNatS hG 
era kert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

„Es ist er ote ,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

)ugriffs er ote .“ 

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen 

Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der 

FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und 

im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu 

erzielen: 

- Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

- Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  
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1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung 

von Vermeidungsmaßnahmen das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 

betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar 

ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 

erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 

oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 

Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 

Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

- Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

- Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-

Richtlinie) aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

- Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote vor. 

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15  

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in 

Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische Vogelarten. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschafts-

rechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 

gegeben sein. Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von 

Verboten zu erfüllen sind.  

„Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des Verbringens aus 

dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 

Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden,  

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  
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4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn  

- „zu ut are Alter ati e  i ht gege e  si d u d  
- sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 

16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind 

zu ea hte .“ 

 

Das Artenschutzregime des BNatSchG beinhaltet alle besonders und streng geschützten Arten 

(inklusive der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) und alle europäischen Vogelarten. Ein so 

umfangreiches Artenspektrum von etwa 1.100 Arten in Nordrhein-Westfalen ist jedoch in einem 

Planungsverfahren nicht sinnvoll zu bewältigen. Im Zuge der kleinen Novellierung des 

Bu des aturs hutzgesetzes i  Deze er 7 urde  die „ ur atio al“ eso ders ges hützte  
Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsverfahren pauschal 

freigestellt. Doch auch bei dem eingeschränkten Artenspektrum ergeben sich noch Probleme für die 

Planungspraxis, da die artenschutzrechtlichen Verbote z. B. au h für iele „Aller eltsarte “ ie 
Amsel, Buchfink und Kohlmeise gelten. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV 2007) 

eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von Arten getroffen, die bei artenschutzrechtlichen 

Prüfungen zu bearbeiten sind.  

 

In diesem Fall wird eine Artenschutzprüfung der Stufe I durchgeführt (MKULNV 2017): In dieser Stufe 

wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, sind verfügbare Informationen zum 

betroffenen Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit 

sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn artenschutzrechtliche 

Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in 

Stufe II erforderlich. 
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3 Lage und Beschreibung des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt in der Stadt Tecklenburg im Ortsteil Leeden (Kreis Steinfurt  z is he  „El i ger 

Straße“ u d „Rose straße“ (s. Abb. 1).  

 

 

     Abbildung 1: Lage des Plangebiets (rot gekennzeichnet; Kartengrundlage: pbh, Osnabrück) 

 

 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Siedlungsbereiches und ist mit einer Behelfskirche der Gemeinde 

St. Hedwig, Leeden, bebaut (Abb. 2, 3). Der Kirchturm ist mit Schieferkacheln verblendet. Neben der 

Kirche ist aktuell ein Zelt für Gottesdienste aufgebaut (Ersatz/Ausweichraum in Zeiten der Covid-

Pandemie). 

Im unmittelbaren Umfeld der Kirche dominieren Rasenflächen; kleinflächig findet sich dort auch eine 

etwas ruderalisierte Fläche.  

Am westlichen Rand steht eine Baumgruppe aus Laubgehölzen (u.a. eine ältere Eiche) sowie 

Gebüsch. Südlich der Kirche stehen auf der Planfläche einige größere Bäume (Esche, Erlen). 

Zur Bewertung der Habitatstrukturen und des Lebensraumpotenzials für Tiere  erfolgte im Juli 2021 

eine Begehung des Plangebietes.  
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   Abbildungen 2 und 3: Kirche der Gemeinde St. Hedwig und Kirchturm 
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   Abbildung 4: Gebüschgruppe am westlichen Rand des Plangebietes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abbildung 5: Baumgruppe südlich der Kirche 
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Auch das weitere Umfeld wurde in die Betrachtung mit einbezogen (Abb. 6). 

 

Abbildung 6: Umfeld von ca. 500 m um das Plangebiet (Kartengrundlage: BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 2019) 

 

Das Umfeld wird geprägt durch Wohnsiedlungen, Gebäude des Stifts Leeden sowie Verkehrswege 

(Abb. 6). 
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4 Planung und Wirkfaktoren 

 

Planung  

Eine genauere Entwurfsplanung liegt noch nicht vor. Die Planung sieht aber den Abriss der 

Behelfskirche und den Bau von Wohngebäuden vor. Während die westlich stehende Eiche nicht 

betroffen ist, werden die südlich der Kirche vorhandenen Gehölze im Rahmen der Planung 

voraussichtlich entnommen werden. 

 

Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren 

In Folge der Planung kommt es zu Bautätigkeiten (Abriss von Gebäuden, Gehölzfällungen). Dadurch 

kann es durch den Baulärm und Lichtemissionen zu Störungen von Tieren während der Brutzeit 

kommen. Außerdem könnten Fortpflanzungsstätten von Tieren zerstört oder z. B. Jungvögel getötet 

werden.  

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren  

Anlagebedingte Wirkfaktoren werden durch eine verstärkte Raum- und Flächeninanspruchnahme 

(Versiegelung) erhöht. Zudem sind dauerhafte Licht-und Lärmemissionen zu erwarten. Dadurch kann 

es zur Verringerung des Lebensraumpotenzials für Vögel und Fledermäuse kommen.  

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Durch die Umsetzung der Planung wird die anthropogene Nutzung im Plangebiet zunehmen. Die 

Störungen können auch Auswirkungen auf das Umfeld haben. Insgesamt ist die weiter zunehmende 

anthropogene Nutzung für die potenziell vorkommenden Arten angesichts der schon vorhandenen 

Nutzung wahrscheinlich aber nur von geringer Bedeutung. 

 

Bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung wird das weitere Umfeld des Plangebietes (bis etwa 

500 m) einbezogen (s. Abb. 6). 
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5 Bedeutung des Untersuchungsraums als Lebensraum für Tiere 

Im Rahmen einer ASP I sind detaillierte Kartierungen nicht erforderlich (MKULNV 2017). Für die 

Erstellung der ASP wurde das Plangebiet dennoch vor Ort besichtigt, um eine Vorprüfung mit 

Ortskenntnissen durchführen zu können. Bei einer Begehung wurden das Plangebiet und das Umfeld 

auf Eignung als Lebensraum (u. a. Fortpflanzungsstätte, Nahrungshabitat) für verschiedene 

Artengruppen untersucht.  

Darüber hinaus wurden Daten zu Tiervorkommen im 500 m Umfeld des Plangebietes bei der Unteren 

Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt, der Biologischen Station Kreis Steinfurt und dem LANUV 

(@LINFOS) abgefragt. Zudem wurden Daten aus der Literatur, insbesondere aus dem Brutvogelatlas 

Nordrhein-Westfalen (GRÜNEBERG & SUDMANN et al. 2013) berücksichtigt. 

 

5.1 Vögel 

Die potenziell im Gebiet vorkommenden Arten wurden aus der Date a k „Ges hützte Arte  i  
NRW“ des La desa tes für Natur, U elt u d Ver rau hers hutz NRW LANUV) für das 

Messtischblatt 3713, Quadrant 3 (Hasbergen) ermittelt und sind in Tabelle 1 dargestellt.  

Vom Kreis Steinfurt wurden darüber hinaus keine weiteren Hinweise zu Brutvogelvorkommen 

mitgeteilt. 

 

Bei der Begehung konnten keine Hinweise auf Vorkommen von planungsrelevanten Arten festgestellt 

werden. Horste waren in den Bäumen nicht vorhanden. Baumhöhlen und/oder Baumspalten wurden 

in den dickeren Bäumen vom Boden aus nicht festgestellt.  

 

Das nach der Datenbank des LANUV mögliche Artenspektrum (s. Tab. 1) wird im Folgenden noch 

näher analysiert.  Auf Grundlage der im Plangebiet vorhandenen Habitate und Biotopstrukturen und 

der Lebensraumansprüche wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Arten bewertet. 
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Tab. 1: Potenziell im Plangebiet vorkommende Brutvogelarten sowie Nahrungsgäste (LANUV NRW 2021) 

 

Art   Status EZ Gaert Gebaeu 

wissenschaftl. Name Deutscher Name         

 

          

Accipiter gentilis Habicht BV ab 2000 G Na   

Accipiter nisus Sperber BV ab 2000 G Na   

Alcedo atthis Eisvogel BV ab 2000 G (Na)   

Ardea cinerea Graureiher BV ab 2000 U Na   

Asio otus Waldohreule BV ab 2000 U Na   

Athene noctua Steinkauz BV ab 2000 S (FoRu) FoRu! 

Bubo bubo Uhu BV ab 2000 G   (FoRu) 

Carduelis cannabina Bluthänfling BV ab 2000 U (FoRu), (Na)   

Delichon urbica Mehlschwalbe BV ab 2000 U Na FoRu! 

Falco tinnunculus Turmfalke BV ab 2000 G Na FoRu! 

Hirundo rustica Rauchschwalbe BV ab 2000 U- Na FoRu! 

Passer montanus Feldsperling BV ab 2000 U Na FoRu 

Perdix perdix Rebhuhn BV ab 2000 S (FoRu)   

Serinus serinus Girlitz BV ab 2000 U FoRu!, Na   

Strix aluco Waldkauz BV ab 2000 G Na FoRu! 

Sturnus vulgaris Star BV ab 2000 U Na FoRu 

Tyto alba Schleiereule BV ab 2000 G Na FoRu! 
 

 

Erläuterungen zu Tabelle 1: 

Status: 

BV: potenziell als Brutvogel vorkommend (Daten ab 2000) 

EZ: Erhaltungszustand: S = ungünstig/schlecht, U = ungünstig/unzureichend, G = günstig 

Lebensräume: Gaert = Gärten/Siedlungen, Gebäeu = Gebäude 

FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Na = Nahrungsgebiete, Ru = Ruhestätten 

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/3713.3; letzte 

Datenabfrage am 26.07.2021 
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Greifvögel: Die Arten Habicht, Sperber und Turmfalke wurden im Messtischblatt 3713 Quadrant 3 als 

planungsrelevante Brutvogelarten nachgewiesen. Innerhalb des Plangebietes brüten diese Arten 

aber nicht; Horste waren nicht vorhanden. Als Nahrungshabitat ist das Plangebiet aufgrund der 

Kleinräumigkeit, der vorhandenen Strukturen (Gehölze, Gebäude, versiegelte Fläche) und Lage 

innerhalb einer Siedlung wenig attraktiv und sicher kein essentielles Nahrungshabitat. Das gilt auch 

für den Mäusebussard, der evtl. im weiteren Umfeld brüten könnte. 

Eisvogel: Die Art findet im Plangebiet keine geeigneten Habitate (Fließgewässer). 

Graureiher: Die Art findet im Plangebiet keinen Lebensraum. 

Rebhuhn: Die Art besiedelt v. a. die offene Feldflur mit angrenzenden Hecken und Feldwegen. Diese 

Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ein Brutvorkommen ist damit ausgeschlossen. 

Vorkommen in der Umgebung werden von der Planung nicht tangiert. 

Waldkauz/Waldohreule/Steinkauz/Schleiereule/Uhu: Waldkäuze benötigen Baumhöhlen als 

Brutstandort. Diese konnten im Plangebiet nicht gefunden werden. Ein Brutvorkommen ist damit 

nicht zu erwarten. Die Waldohreule nistet gern in Nadelgehölzen, welche jedoch ebenfalls nicht 

vorgefunden werden konnten. Somit ist auch ein Brutvorkommen dieser Art unwahrscheinlich. 

Steinkäuze und Schleiereulen sind Kulturfolger. Sie brüten in ländlichen Gegenden und nutzen z.B. 

offene Scheunen als Niststandort und offene Flächen zum Jagen. Steinkäuze benötigen Grünland 

(Weide, extensive genutztes Grünland); dies ist im Plangebiet sowie im nahen Umfeld nicht 

vorhanden. Die Schleiereule könnte im weiteren Umfeld brüten und dort potenzielle 

Nahrungshabitate finden. Ein Vorkommen des Uhus kann ausgeschlossen werden. Es ist nicht davon 

auszugehen, dass die Planfläche für eine der Eulenarten ein essentielles Nahrungshabitat darstellt. 

Mehl- und Rauchschwalbe: Beide Arten sind Gebäudebrüter und nisten gern an Hofstellen. 

Brutvorkommen im Plangebiet wurden nicht festgestellt; die Arten können im weiteren Umfeld 

auftreten. Die Flächen sind aber sicher auch kein essentielles Nahrungshabitat für mögliche 

Vorkommen. 

Feldsperling/Star: Die Arten brüten in halb-offenen Gehölzlandschaften, oft auch in anthropogen 

geformten Habitaten (Gärten etc.) in Höhlen. Die Arten nutzen zur Nahrungssuche auch z. B. 

Siedlungsflächen. Hinweise auf Feldsperlinge und auch Stare konnten im Plangebiet nicht festgestellt 

werden. Aus dem Umfeld sind Bruten bekannt; diese Vorkommen werden nicht beeinträchtigt. Im 

Umfeld findet die Art weiterhin geeignete Nahrungsflächen. 

Girlitz: Die Art könnte im Plangebiet potenziell auftreten, findet aber hier sowie im Umfeld weiterhin 

eine Vielzahl von Möglichkeiten, die durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 

 

Im Plangebiet könnten weitere ungefährdete und nicht planungsrelevante Arten auftreten, bei 

denen es sich im weitesten Sinne um Ubiquisten handelt. 
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Bewertung 

Das Plangebiet stellt für die Artengruppe der Vögel keinen bedeutenden Lebensraum dar. Das 

Plangebiet hat allenfalls am Rand Potenzial, Baum-, Gebüsch- oder Höhlenbrütern als 

Fortpflanzungsstätte zu dienen; für Bodenbrüter ist das Potenzial gering.  

Durch die Siedlungen und angrenzende Straßen ist das Gebiet für empfindliche Arten vorbelastet.  

Für Arten des Offenlandes ist das Plangebiet angesichts der Kleinflächigkeit und der umgebenden 

Siedlungen kein geeignetes Bruthabitat. 

Eine Nutzung des Plangebietes als Nahrungshabitat ist für mehrere Vogelarten denkbar; angesichts 

der Kleinflächigkeit des Plangebietes (innerhalb einer Siedlung) und alternativ nutzbarer Flächen im 

Umfeld ist das Gebiet sicher für die Arten kein essentielles Nahrungshabitat.  

Das Ergebnis der Bewertung wird zusammenfassend in Tabelle 2 aufgelistet. Eine Artenschutzprüfung 

der Stufe II ist nicht erforderlich. 

 

Tabelle 2: Potenziell im Plangebiet vorkommende Brutvogelarten und Bewertung 

wissenschaftl. Name Deutscher Name FoRu Na Wirkfaktoren ASP II 

Vögel   Plan Umfeld   Analyse   

Accipiter gentilis Habicht nein pot. pot. nein nein 

Accipiter nisus Sperber nein pot. pot. nein nein 

Alcedo atthis Eisvogel nein nein nein nein nein 

Ardea cinerea Graureiher nein nein nein nein nein 

Asio otus Waldohreule nein pot. pot. nein nein 

Athene noctua Steinkauz nein pot. nein nein nein 

Bubo bubo Uhu nein nein pot. nein nein 

Carduelis cannabina Bluthänfling nein pot. pot. nein nein 

Delichon urbica Mehlschwalbe nein pot. pot. nein nein 

Falco tinnunculus Turmfalke nein pot. pot. nein nein 

Hirundo rustica Rauchschwalbe nein nein pot. nein nein 

Passer montanus Feldsperling nein nein pot. nein nein 

Perdix perdix Rebhuhn nein pot. nein nein nein 

Serinus serinus Girlitz pot. pot. pot. nein nein 

Strix aluco Waldkauz nein nein pot. nein nein 

Sturnus vulgaris Star pot. pot. pot. nein nein 

Tyto alba Schleiereule nein pot. pot. nein nein 

 

Erläuterungen zu Tabelle 2: 

FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Plangebiet/Umfeld) , Na = Nahrungsgebiete (pot. = potenziell vorkommend, n.e. = 

nicht essentielles Nahrungsgebiet) 

Wirkfaktoren Analyse: Betroffenheiten ja/nein 

ASP II: Erfordernis einer ASP II: ja/nein 
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5.2 Säugetiere 

Die pote ziell i  Ge iet orko e de  Arte  urde  it Hilfe der Date a k „Ges hützte Arte  i  
NRW“ des La desa tes für Natur, U elt u d Ver rau hers hutz NRW LANUV) ermittelt 

(Messtischblatt 3713, Quadrant 3) und sind in Tabelle 3 dargestellt.  

 

Tab. 3: Potenziell im Plangebiet vorkommende Säugetierarten (LANUV NRW, Nachweise ab 2000) 

Art   Status EZ Gaert Gebaeu 

wissenschaftl. Name Deutscher Name         

            

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nachweis ab 2000  U+ Na (Ru) 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Nachweis ab 2000 G (Na) FoRu! 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 G Na FoRu 

Myotis myotis Großes Mausohr Nachweis ab 2000 U (Na) FoRu! 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Nachweis ab 2000 G Na FoRu! 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Nachweis ab 2000 G Na FoRu! 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 G (Na) FoRu 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 G (Na) FoRu 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 G Na FoRu! 

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 G Na FoRu 

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 G Na FoRu 

Status: 

BV: potenziell als Brutvogel vorkommend (Daten ab 2000) 

EZ: Erhaltungszustand:; S = ungünstig/schlecht, U = ungünstig/unzureichend, G = günstig 

Lebensräume: Gaert = Gärten/Siedlungen, Gebäeu = Gebäude 

FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Na = Nahrungsgebiete, Ru = Ruhestätten 

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/3910.4; letzte 

Datenabfrage am 26.07.2021 

 

Im Artenkataster des LANUV werden Vorkommen von Wasserfledermäusen in weiterer Entfernung 

zum Plangebiet angegeben. Diese Vorkommen sind von der Planung angesichts der großen 

Entfernung (von deutlich über 1 km) nicht betroffen. 

 

Von den in Tab. 3 aufgeführten Arten sind Vorkommen insbesondere von Zwergfledermäusen im 

Plangebiet (an/in den Gebäuden der Kirche) nicht auszuschließen.  

Dem Kreis Steinfurt liegen zudem Hinwiese auf Hinweise zu Vorkommen von Quartieren der 

Breitflügelfledermaus im Bereich Tecklenburg Leeden vor. Genaue Standorte sind nicht bekannt. 

Breitflügelfledermäuse nutzen wie Zwergfledermäuse gern Gebäude (und Kirchen) als Quartiere.  

Der Kreis Steinfurt empfahl deshalb eine genauere Untersuchung der Fledermäuse. 
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Im Plangebiet konnten keine Höhlenbäume gefunden werden. Das alte Kirchengebäude und der 

Kirchturm könnten dagegen von Fledermäusen als Quartier genutzt werden. Es waren deshalb noch 

genauere Untersuchungen zu dieser Tiergruppe erforderlich.  

Dazu wurden eine Untersuchung der (potenziellen) Vorkommen im August/September 2021 inklusive 

Ein- und Ausflugkontrollen sowie eine Besichtigung des Kirchturms durchgeführt (siehe Protokoll im 

Anhang).  

Essentielle Nahrungshabitate für Fledermäuse sind dagegen im Plangebiet angesichts der Strukturen 

und Kleinflächigkeit nicht zu erwarten. 

 

5.3 Amphibien 

Nach der Date a k „Ges hützte Arte  i  NRW“ des La desa tes für Natur, U elt u d 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) wurden im Plangebiet und Umfeld keine planungsrelevanten 

Amphibienarten ermittelt (Messtischblatt 3713, Quadrant 3). Vorkommen von Laubfröschen liegen 

weit außerhalb des 500 m Umfeldes und werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Geeignete Laichhabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden. Es ist nicht davon auszugehen, dass das 

Plangebiet für mögliche Vorkommen die Funktion eines wichtigen Landlebensraumes besitzt. 

Von einer möglichen Beeinträchtigung planungsrelevanter Amphibienarten ist nicht auszugehen. 

 

5.4 Weitere Tiergruppen 

Von einer möglichen Beeinträchtigung planungsrelevanter Arten ist nicht auszugehen. 
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6 Artenschutzrechtliche Bewertung  

An dieser Stelle werden die bei der Realisierung des Vorhabens möglichen Verstöße gegen 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände unter Berücksichtigung des derzeitigen Kenntnisstandes 

betrachtet.  

Im Folgenden wird die Erfüllung der Verbotstatbestände abgefragt und ggf. werden Maßnahmen zur 

Vermeidung genannt. 

 

Ver otstat esta d „Tötu g“ §   Nr.  BNatS hG   

„Werden Tiere gefangen, verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?“ 

Vögel: nein. 

Das Plangebiet stellt keinen bedeutenden Lebensraum für Vögel dar. Es ist nicht anzunehmen, dass 

das Plangebiet von planungsrelevanten Arten als Bruthabitat genutzt wird. Dennoch muss die 

Rodung von Gehölzen und eine Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (also in der Zeit vom 1. 

Oktober bis 28. Februar) durchgeführt werden, um auch die Tötung von Ubiquisten (Allerweltsarten) 

ausschließen zu können. 

Säugetiere: potentiell ja. 

Die Kirche und v.a. der Kirchturm könnte von Fledermäusen als Quartier genutzt werden. Es sind 

deshalb noch genauere Untersuchungen zu dieser Tiergruppe erforderlich. Eine Untersuchung im 

August/September ergab jedoch keine Hinweise auf Vorkommen.  

Amphibien: nein. 

Geeignete Laichhabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden. Es ist auch nicht davon auszugehen, 

dass Landlebensräume von planungsrelevanten Arten betroffen sind. 

 

Ver otstat esta d „Störu g“ §   Nr.  BNatS hG   

„Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich gestört? Eine Störung liegt bei Gefährdung einer lokalen Population 

vor.“  

Vögel: nein.  

Die im Plangebiet potenziell vorkommenden Brutvogelarten, gehören nicht zu den 

planungsrelevanten Arten und sind zum größten Teil gegenüber Störungen (z. B. Lärm) wenig 

empfindlich. Während der Bauphase kann es verstärkt zu Störungen (auch des Umfeldes) kommen, 

doch ist nicht ersichtlich, dass diese für die potenziell im Gebiet vorkommenden Arten als erheblich 

anzusehen sind.  

Von einer Gefährdung der lokalen Populationen ist nicht auszugehen. 
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Säugetiere: potentiell ja.  

Störungen für Vorkommen von Fledermäusen in der Kirche sind möglich. Eine gezielte Untersuchung 

im August/September ergab jedoch keine Hinweise auf Vorkommen. 

Amphibien: nein. 

Es sind keine planungsrelevanten Amphibienarten im Gebiet zu erwarten. Die Betroffenheit einer 

lokalen Population ist also auszuschließen. 

 

Ver otstat esta d „Fortpfla zu gs- u d Ruhestätte “ §   Nr.  BNatS hG   

„Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört?“  

Vögel: nein.  

Es konnten keine Höhlenstrukturen oder Nester (Horste) in den im Plangebiet vorhandenen 

Gehölzen festgestellt werden. Brutvorkommen von planungsrelevanten Arten sind nicht zu erwarten. 

Die weiteren potenziell im Plangebiet vorkommenden Brutvögel legen ihre Nester z. T. jedes Jahr neu 

an. Sollten Gehölze im Rahmen der Bauarbeiten gerodet werden müssen, ist dies außerhalb der 

Brutzeit (also in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar) durchzuführen. 

Säugetiere: potentiell ja. 

Im Plangebiet konnten zwar keine Baumhöhlenstrukturen festgestellt werden. Die Kirche und der 

Kirchturm könnten aber Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen. Eine gezielte 

Untersuchung im August/September ergab jedoch keine Hinweise auf Vorkommen. 

 

Amphibien: nein 

Laichhabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass 

Landlebensräume von planungsrelevanten Arten betroffen sind. 

 

Ver otstat estand „Wild le ende Pflanzen“ § 44 1  Nr. 4 BNatS hG   

Werde  ild le e de Pfla ze  der eso ders ges hützte  Arte  oder ihre E t i klu gsfor e  aus der 
Natur e t o e , sie oder ihre Sta dorte es hädigt oder zu zerstört? 

Nein. 

Seltene oder geschützte Pflanzenarten wurden im Plangebiet nicht vorgefunden und sind auch nicht 

bekannt. Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG liegt damit nicht vor. 

 



Artenschutzprüfung (Stufe I) zum BP Nr. 9 „Rose straße – . Ä deru g“ i  Te kle urg  

20 

 

Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG kann für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und 

Amphibien mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

 

 

Europarechtlich geschützte Arten anderer Tiergruppen sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 
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7 Planungshinweise 

Im Folgenden sind die Maßnahmen aufgeführt, die zur Vermeidung direkter und indirekter 

Beeinträchtigungen von Vogel-, Fledermaus- und Amphibien durch die geplante Baumaßnahme 

erforderlich sind.  

 

Fällung/Rodung von Gehölzen: 

Die Rodung von Gehölze und eine Baufeldräumung sollte außerhalb der Brutzeit (also in der Zeit vom 

1. Oktober bis 28. Februar) durchgeführt werden, um mögliche anwesende Vogelindividuen (incl. 

Jungvögel) nicht zu töten/zu verletzen oder während ihrer Brut zu stören.  

Bei der Bauausführung sind die randlich stehenden Gehölze (Stamm, Wurzelraum) durch 

Schutzmaßnahmen vor Bauschäden zu schützen. 

 

 

Empfehlungen 

Neben den o .a. Vermeidungsmaßnahmen könnten im Zuge der Planung einige Maßnahmen zu 

allgemeinen Förderung der Artenvielfalt im Plangebiet und Umfeld durchgeführt werden: 

 Zur Förderung von Höhlenbrüter könnten in den Grünstreifen künstliche Nisthilfen 

angeboten werden (z.B. Meisen, Star, Gartenrotschwanz, Feldsperling). 

 Für die Straßenbeleuchtung wird die Verwendung von insekten- und fledermausfreundlichen 

Leuchtmitteln mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalem 

UV-Licht-Anteil von 0,02 % (geeignete marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit 

Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit einem geeigneten insekten-freundlichen 

Farbton, z. B. Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K oder 

weniger Kelvin) empfohlen. Die Beleuchtung sollte möglichst sparsam gewählt und 

Dunkelräume erhalten werden. Dazu sollten die Lampen möglichst niedrig aufgestellt 

werden und geschlossene Lampenkörper mit Abblendungen nach oben und zur Seite 

aufweisen, sodass das Licht nur direkt nach unten strahlt. Die Beleuchtungsdauer sollte auf 

das notwendige Maß begrenzt werden (vgl. Geiger et al. 2007). 
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8 Zusammenfassung 

Die Stadt Tecklenburg plant zur Innenentwicklung in Leeden die 5. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr.  „Rose straße“. Auf der Flä he efi de  si h aktuell ei e Kir he so ie klei ere Grü flä he . 
Geplant ist eine zukünftige Wohnnutzung. 

Um Beeinträchtigungen von möglicherweise betroffenen Arten im Vorfeld des geplanten Vorhabens 

einschätzen zu können, wurde das Büro BIO-CONSULT (Belm) von dem Planungsbüro Hahm 

(Osnabrück) mit einer Artenschutzprüfung der Stufe I beauftragt.  

 

Bei einer Begehung im Juli 2021 wurden das Plangebiet und das Umfeld auf ihre Eignung als 

Lebensraum (u. a. Fortpflanzungsstätte, Nahrungshabitat) für verschiedene Artengruppen 

untersucht. Darüber hinaus wurden Daten zu Tiervorkommen im 500 m Umfeld des Plangebietes bei 

der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt, der Biologischen Station Kreis Steinfurt und 

dem LANUV (LINFOS) abgefragt. Zudem wurden Daten aus der Literatur berücksichtigt.  

 

Die Vorkommen von möglichen planungsrelevanten Arten wurden überprüft und im Hinblick auf 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bewertet. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von planungsrelevanten Vogelarten konnten im Plangebiet nicht 

festgestellt werden. Essentielle Nahrungshabitate von planungsrelevanten Arten sind durch die 

Planung nicht betroffen.  

Die Kirche und v.a. der Kirchturm könnte von Fledermäusen als Quartier genutzt werden. Eine 

gezielte Untersuchung im August/September ergab jedoch keine Hinweise auf Vorkommen. 

Planungsrelevante Amphibienarten sind aufgrund von nicht geeigneten Laich- und Landhabitaten 

nicht zu erwarten.  

 

Es sollten bei einer Umsetzung weitere Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen berücksichtigt 

werden: Gehölze sollten im Rahmen der Bauarbeiten ebenso wie die Baufeldräumung außerhalb der 

Brutzeit (also in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar) durchgeführt werden.  

 

Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG kann bei Beachtung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

 

Es werden einige Empfehlungen zur Förderung der Artenvielfalt formuliert. 
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Anhang 
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a) 

a) spaltenbewohnende Fledermausarten (Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus (Paarungsquartiere)), Überprüfung durch Sichtkontrolle 

und Einflugkontrollen (s.u.) erfolgt. 

b) Spaltenbewohnende Arten (Zwerg-Rauhautfledermaus): Quartiermöglichkeit für Einzelindividuen und kleine Paarungsgruppen unter 

abstehenden Schieferplatten an den Giebelseiten (Abb.1). Überprüfung eines möglichen Besatzes durch Einflugkontrollen (Sicht, Detektor, 

automatische Ruferfassung) an zwei Terminen und Ausleuchten ergaben keine Hinweise auf aktuellen oder ehemaligen Besatz. Einflug in den 

Dachboden grundsätzlich möglich (Abb.2), jedoch keine Versteckmöglichkeiten (keine Isolierung, keine Unterspannfolien (Abb.3). Am 

Glockenturm besteht keine Möglichkeit des Einflugs (Glockenraum abgeschlossen vom Turm). Frei hängende Arten (Breitflügelfledermaus, 

Braunes Langohr): Holzkonstruktionen Kirchenschiff und Glockenturm generell geeignet (Abb.4). Einflugmöglichkeiten ausschließlich zum 

Dachboden des Kirchenschiffs festgestellt. Keine Kotspuren, Fettrückstände o.ä. auf Dachboden und im Glockenturm. Aufgrund fehlender 

Isolierung des Daches besitzt das Objekt keine Winterquartiereignung für Fledermäuse (Abb.5). 

b) 
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c) 

c) Die Gefahr der Verletzung oder Tötung von Fledermäusen wird aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der empfohlenen 

Vermeidungsmaßnahme (Entfernung abstehende Schieferplatten) als extrem gering eingestuft. Wenn dennoch eine Fledermaus gefunden 

wird, ist diese zu bergen und in einen geschlossenen Kasten zu überführen  

(Handschuhe benutzen !). Anschließend ist unverzüglich die Gutachterin zwecks zeitnaher fachgerechter Versorgung des Tieres zu informieren. 
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  

 
 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 

 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 

ASP I zum B-Plan Nr. 9 "Rosenstraße"

Stadt Tecklenburg

Die Stadt Tecklenburg plant zur Innenentwicklung in Leeden die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 „Rosenstraße“. Auf der Fläche befinden sich aktuell eine 
Kirche sowie kleinere Grünflächen. Geplant ist eine zukünftige Wohnnutzung.

■

■

Eine Baufeldfreimachung und -einrichtung sollte außerhalb der Brutzeit, zwischen dem 
01. Oktober und dem 28. Februar erfolgen. 

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
und Begründung warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf. 
Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern  
wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.  
Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und 
Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung
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